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Die Heilige Alli¬
anz 26. IX. 1815.
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auf die politischen Anschauungen: in ihrer blinden Vorliebe für das Mittelalter
begeisterten sie sich für die Wiederherstellung der überwundenen Formen des mittel¬
alterlichen öffentlichen Lebens und traten damit in scharfen Gegensatz zu den freiheit¬
lichen Ideen und Forderungen des Liberalismus.

§ 14. Der Deutsche Lund. Beginn der Verfassungsfrage.
1. Der Deutsche Bund. Der Wiederaufrichtung des Kaiser¬

reichs, an dem der deutsche Volksgeist mit zäher Sehnsucht festhielt,
stellten sich fast unüberwindliche Hindernisse entgegen. Österreich
selbst, dessen Schwerpunkt sich immer mehr von Deutschland entfernt
hatte, legte keinen Wert auf die frühere Form der Obergewalt, sondern
strebte nur danach, in dem zersplitterten Deutschland die Führung
zum Vorteil seiner neuen Ziele und unter möglichster Zurückdrängung
Preußens, der zweiten deutschen Großmacht, zu gewinnen.

Die Bundesverfassung. Die Vertretung des aus 39 Staaten *) bestehenden
„unauflöslichen" Deutschen Bundes bildete der in Frankfurt a. M. unter dem Vor¬
sitze des österreichischen Gesandten zusammentretende Bundestag. Da in
wichtigen Fragen (Krieg und Frieden, neue Bundesgesetze) zur Beschlußfassung
Einstimmigkeit nötig war, so sah sich eigentlich die Bundesregierung von vornherein
zur Unfähigkeit verurteilt. Vor jeder Abstimmung mußten die Gesandten Anweisungen
von ihren Fürsten oder Regierungen einholen, so daß oft die wichtigsten Fragen nur
langsam vorwärtskamen oder überhaupt unerledigt blieben (z. B. die Bundeskriegs¬
verfassung). Die in Aussicht gestellten innerpolitischen Neuerungen wie die Ge¬
währleistung des freien Verkehrs und der freien Rheinschiffahrt, die Preß¬
freiheit, die Gleichberechtigung der Konfessionen wurden nicht durchgeführt.

2. Die nationalen Forderungen: Einheit und Freiheit. Die Lehren
der französischen Revolution hatten auch in der deutschen Nation den
lebhaften Wunsch nach Durchführung eines neuen freiheitlichen Staats¬
ideals erregt. In der Tat schien, noch ehe die Freiheitskämpfer die
Waffen aus der Hand gelegt hatten, die Begründung eines nach einer
neuen „Verfassung" geregelten d. h. konstitutionellen Staats¬
lebens auch für Deutschland gewährleistet, da der Artikel 13 der „Bun¬
desverfassung" bestimmte: „In allen Bundesstaaten wird eine land-
ständische Verfassung stattfinden."

Aber der Einlösung dieses Versprechens stellte sich sofort ein Hemm¬
nis entgegen. Noch auf französischem Boden hatten, einer Anregung
des zu Überschwänglichkeiten neigenden Zaren Alexanders I.
(s. S. 46, Anm. 1) folgend, die drei gekrönten Häupter der Verbündeten
eine Verbrüderung abgeschlossen, durch die sie sich verpflichteten, die

1) Österreich durfte dem Bunde nur mit seinen deutschen Kronländern und Preu¬
ßen nicht mit den Provinzen Ost- und Westpreußen und Posen beitreten, da diese drei
Landschaften auch nicht zum alten Reiche gehört hatten; dagegen waren der König der
Niederlande für Luxemburg und der König von Dänemark für Holstein und Lauen¬
burg Bundesmitglieder.


